
1164 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. 
Fischer, Dr. Mock, Peter und Genossen 
be,treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Par
teiengesetz und da~ Bundesgesetz, mit dem die 
Tätigkeit der Klubs der wahlwerbenden Par
teien im Nationalrat erleichtert wird, geändert 

wird (183/A) 

Gemäß § 2 Abs. 2 des Parteiengesetzes gebühren 
den im Nationalrat in Klubstärke vertretenen politi-

. schen Parteien Förderungsmittel. Diese setzen sich 
aus den für alle Parteien gleich hohen Grundbeträ
gen sowie aus Zusatzbeträgen zusammen, deren 
Höhe sich an den für die Parteien abgegebenen 
Stimmen bei der letzten Nationalratswahl orien
tiert. Im Jahr der Beschlußfassung des Parteienge
setzes betrug der Anteil aller Grundbeträge an den 
gesamten Parteiförderungsmitteln 8%. Durch die 
inzwischen eingetretene Entwicklung ist dieser 
Anteil jedoch auf rund 6% abgesunken. Durch 
Art. I des vorliegenden Antrages soll der ursprüng
liche Anteil der Grundbeträge an den Parteiförde
rungsmitteln wiederum hergestellt werden. 

Nedwed 

Berichterstatter 

Gemäß dem aus dem Jahre 1963 stammenden 
Bundesgesetz betreffend die Erleichterung der 
Tätigkeit der Klubs der wahlwerbenden Parteien 
im Nationalrat erfolgt die Berechnung der Förde
rungsmittel für die Parlamentsfraktionen auf 
Grund der Mandatsverteilung im Nationalrat. Es 
besteht Übereinstimmung zwischen den Parla
mentsfraktionen, daß nunmehr auch die Mandats
verteilung im Bundesrat für die Berechnung der 
Klubdotierungen herangezogen werden soll. . 

Der Verfassungsausschuß hat den Initiativantrag 
am 24. Juni 1982 in Verhandlung gezogen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Annahme des Gesetzentwurfes in der beigedruck
ten Fassung zu empfehlen. . 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e - -, 
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfas- ,
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1982 06 24 

Dr. Schranz 
Obmann 

1164 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 1164 der Beilagen 

Bundescesetz vom xxx.xxxx, mit 
dem das Parteiengesetz und das Bundesgesetz, 
mit dem die Tätigkeit der Kltibs der wahlwer
benden Parteien im Nationalrat erleichtert 

wird, geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Parteiengesetz, BGB!. Nr. 404/1975, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr.569/1979 
wird geändert wie folgt: 

In § 2 Abs. 2 lit. a sind die Worte "fünf Millionen 
Schilling" durch die Worte "sechs' Millionen Schil-

• ling" zu ersetzen. . 

Artikel 11 

Das Bundesgesetz, mit dem die Tätigkeit der 
Klubs der wahlwerbenden Parteien im Nationalrat 
erleichtert wird, BGB!. Nr. 286/1963, zuletzt geän
dert durch Bundesgesetz BGB!. Nr. 55111980, wird 
'geändert wie folgt: 

1. Im Titel sind die Worte "im Nationalrat" 
durch die Worte "im National- und Bundesrat" zu 
ersetzen. 

2. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Auf
gaben haben die parlamentarischen Klubs der 
Abgeordneten zum Nationalrat und Mitglieder des 
Bundesrates Anspruch auf einen Beitrag zur Dek
kung der ihnen daraus erwachsenden Kosten." 

3. Nach § 2 ist folgender § 2 a einzufügen: 

,,§ 2 a. Jedem Klub gebührt weiters für je ange
fangene zehn Mitglieder des Bundesrates ein Bei
trag in der Höhe des Jahresbruttobezuges von 
einem Vertragsbediensteten des Bundes der Ent
lohn'ungsgruppe a, Entlohnungsstufe 20.". 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit sie nicht dem Präsidenten des Nationalrates 
obliegt, hinsichtlich Artikel I der Bundeskanzler 
und hinsichtlich Artikel II der Bundesminister für 
Finanzen betraut. 
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